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Der kostenlose Nachdruck ist mit Quellenangabe gestattet.  
 
Alle im Amtsblatt des Landkreises Havelland veröffentlichten Beschlussvorlagen für die in öffentlichen Sitzungen des Kreistages, des 
Kreisausschusses und der weiteren Ausschüsse des Landkreises zu behandelnden Tagesordnungspunkte liegen vom Tag der öffentlichen 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Satzung der Volkshochschule des Landkreises Havelland 

 
Satzung der Volkshochschule Havelland 
Der Kreistag des Landkreises Havelland hat auf der Grundlage der §§ 3 Abs. 1 S. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 9 
i. V. m. § 131 Abs. 1 der Brandenburgischen Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (Bbg 
KVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07 S. 286), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 5. März 
2024 (GVBl.I/24/[Nr.10], S. ber. [Nr. 38]) in seiner Sitzung am 24. März 2025 die nachfolgende 
Satzung der Volkshochschule Havelland beschlossen:  
 
§ 1 Rechtscharakter 
(1) Die Volkshochschule Havelland ist eine Einrichtung des Landkreises Havelland ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit.  
 
(2) Der Hauptsitz der Volkshochschule Havelland ist Falkensee. In Rathenow besteht eine 
Regionalstelle. 
§ 2 Aufgaben 
(1) Die Volkshochschule Havelland hat die Aufgabe, den Weiterbildungsbedarf der Bevölkerung des 
Landkreises durch ein landkreisweites Angebot zu decken. Sie tut dies im Rahmen der Bundes- und 
Landesgesetze, der Vorgaben des Kreistages und der durch den Haushalt vorgegebenen Mittel. 
 
(2) Die Volkshochschule führt Kurse, Vorträge, Seminare, Studienfahrten und weitere Maßnahmen 
im Weiterbildungsbereich durch. Sie steht allen Menschen offen, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. 
 
(3) Die Veranstaltungen umfassen neben schulabschlussbezogenen Lehrgängen insbesondere 
Angebote der allgemeinen, beruflichen, sprachlichen, gesundheitlichen, kulturellen und politischen 
Weiterbildung.  
 
(4) Die Veranstaltungen der Volkshochschule werden semesterweise im Rahmen verschiedener 
Fachbereiche organisiert. Die Volkshochschule erarbeitet und veröffentlicht für jedes Semester 
Kursangebote.  
 
(5) Die Volkshochschule Havelland ist konfessionell und parteipolitisch unabhängig, verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist nicht in erster Linie eigenwirtschaftlich 
orientiert. 
 
(6) In Einzelfällen kann durch die Fachbereichsleitung in Abstimmung mit der Leitung der 
Volkshochschule das Mindestalter für die Teilnahme gesondert festgelegt oder die Zulassung von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Nachweis sachlich gebotener Voraussetzungen abhängig 
gemacht werden. Wenn die Zielsetzung oder die Aufnahmekapazität es erfordern, kann die 
Teilnehmendenzahl einer Veranstaltung begrenzt werden. 
§ 3 Leitung 
Die Volkshochschule wird von einer nach Ausbildung und Berufserfahrung geeigneten Person 
geleitet, die von einer weiteren, ebenfalls nach Ausbildung und Berufserfahrung geeigneten Person 
vertreten wird. Beide sind Bedienstete des Landkreises Havelland. 
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§ 4 Fachbereichsleitung und Verwaltung 
(1) Die Fachbereiche der Volkshochschule werden von pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern geleitet, die nach Ausbildung und Berufserfahrung dafür geeignet sind. 
 
(2) Die Fachbereichsleitung hat unmittelbare Zuständigkeit und Verantwortung für die pädagogische 
Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen in den ihr zugeordneten 
Fachbereichen. 
 
(3) Im Hauptsitz und in der Regionalstelle der Volkshochschule sind Verwaltungsangestellte für die 
Organisation und Finanzabrechnung der Weiterbildungsveranstaltungen zuständig. 
 
(4) Die Fachbereichsleitungen und die Verwaltungsangestellten sind Bedienstete des Landkreises 
Havelland. 
§ 5 Dozentinnen und Dozenten 
(1) Die Weiterbildungsveranstaltungen der Volkshochschule Havelland werden von fachkundigen 
Dozentinnen und Dozenten durchgeführt.  
 
(2) Sind sie selbständig und auf Honorarbasis tätig, ergeben sich ihre Rechte und Pflichten aus den 
mit ihnen abgeschlossenen Honorarverträgen. Hierfür gilt die Honorarordnung der Volkshochschule, 
die vom Landrat erlassen wird. 
 
(3) Die Dozentinnen und Dozenten werden durch die zuständigen Fachbereichsleitungen angeleitet, 
sind jedoch weisungsunabhängig tätig. Ihnen wird die Freiheit der Lehre gewährt, so dass sie in der 
inhaltlichen und pädagogisch-methodisch-didaktischen Gestaltung ihres Unterrichts frei sind. 
 
§ 6 Teilnahme und Gebühren 
(1)  An Veranstaltungen gemäß § 2 Abs. 2 kann teilnehmen, wer das 16. Lebensjahr vollendet hat. Die 
zuständige Fachbereichsleitung der Volkshochschule kann in Abstimmung mit der Leitung für 
einzelne Veranstaltungen ein höheres oder niedrigeres Mindestalter festsetzen. 
 
(2)  Die Teilnahme an Veranstaltungen gemäß § 2 Abs. 2 kann von Nachweisen abhängig gemacht 
werden. 
 
(3)  Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird der regelmäßige Besuch der Veranstaltungen gemäß 
§ 2 Abs. 2 auf Wunsch bescheinigt. 
 
(4)  Für die Teilnahme an Veranstaltungen gemäß § 2 Abs. 2 werden in der Regel Gebühren erhoben. 
Das Nähere hierzu bestimmt die Gebührensatzung der Volkshochschule des Landkreises Havelland. 
 
§ 7 Haftung 
(1) Bei Unfällen und bei sonstigen Schäden, die der Landkreis Havelland, Volkshochschule Havelland, 
zu vertreten hat, leistet der Landkreis Havelland den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen Ersatz. 
 
(2) Die Haftung für Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle grober Fahrlässigkeit. 
 
(3) Der Landkreis Havelland, Volkshochschule Havelland, übernimmt keine Haftung für Diebstähle. Er 
haftet auch nicht für Unfälle und sonstige Schäden auf dem Weg zur und von der Lehrstätte. 
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§ 8 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.08.2025 in Kraft. Mit Ablauf des 31.07.2025 tritt die Satzung der 
Volkshochschule Havelland vom 23.12.2016 außer Kraft. 
 
 
Rathenow, 30. April 2025                                      
 
gez. 
Lewandowski 
Landrat 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Amtsblatt für den Landkreis Havelland  |  65 

Öffentliche Bekanntmachung 

Gebührensatzung der Volkshochschule des Landkreises Havelland 
 
 
Gebührensatzung der Volkshochschule Havelland 
 
Der Kreistag des Landkreises Havelland hat auf der Grundlage der §§ 3 Abs. 1 S. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 9 
i. V. m. § 131 Abs.1 der Brandenburgischen Kommunalverfassung für das Land Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07 S. 286), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 5. 
März 2024 (GVBl.I/24/[Nr.10], S. ber. [Nr. 38]) und nach den Vorschriften des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. März 2004 (GVBl.I/04 S.174) [Nr. 08]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. 
Juni 2024 (GVBl.I/24 [Nr. 31]), in seiner Sitzung am 24. März 2025 die nachfolgende der 
Gebührensatzung der Volkshochschule Havelland beschlossen:  
 
§ 1 Gebührenpflicht 
(1) Für die Teilnahme an den Veranstaltungen gemäß § 2 Abs. 2 der Satzung der Volkshochschule 
Havelland werden Gebühren erhoben. 
  
(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung gemäß § 2 Abs. 2 der 
Satzung der Volkshochschule Havelland und deren Bestätigung durch den Landkreis.  
 
(3) Die Bestätigung bedarf der schriftlichen oder elektronischen Form. 
 
§ 2 Gebührenschuldende 
(1) Gebührenschuldende sind: 
- Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
- Gesetzliche Vertretende von minderjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
- Anmeldende ohne Vertretungsmacht 
- Betriebe, Institutionen und Projektgeber. 
 
(2) Mehrere Gebührenschuldende derselben Gebührenschuld sind Gesamtgebührenschuldende. 
 
§ 3 Fälligkeit der Gebühren 
(1) Gebühren für Veranstaltungen gemäß § 2 Abs. 2 der Satzung der Volkshochschule Havelland sind 
mit Zugang eines Gebührenbescheides bei den Gebührenschuldenden fällig und spätestens mit 
Ablauf der dort festgesetzten Zahlungsfrist zu zahlen. 
 
(2) Werden die Gebühren nicht innerhalb der im Gebührenbescheid festgesetzten Zahlungsfrist 
entrichtet, kann der Landkreis die Teilnahme an Veranstaltungen im Sinne von § 2 Abs. 2 der Satzung 
der Volkshochschule Havelland widerrufen. 
 
(3) Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in bereits laufende Veranstaltungen im Sinne von § 2 Abs. 2 
der Satzung der Volkshochschule Havelland einsteigen oder nur teilweise an solchen teilnehmen sind 
verpflichtet, die Gebühren für die volle Veranstaltungsdauer zu zahlen. Über Ausnahmen entscheidet 
die Leitung der Volkshochschule. 
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§ 4 Gebührenarten und Gebührenhöhe 
(1) Die Volkshochschule erhebt Anmeldegebühren, Kerngebühren, besondere Gebühren, zusätzliche 
Gebühren und Abmeldegebühren gemäß § 6 Abs. 3.  
 
(2) Die Anmeldegebühr für jede bestätigte Anmeldung beträgt 3,00 EUR. 
 
(3) Die Kerngebühr je Veranstaltung im Sinne von § 2 Abs. 2 der Satzung der Volkshochschule 
Havelland errechnet sich aus der Gebühr für eine fünfundvierzigminütige Unterrichtseinheit in Höhe 
von 3,00 EUR, multipliziert mit der Anzahl der vorgesehenen Unterrichtseinheiten. 
 
(4) Besondere Gebühren erhebt die Volkshochschule für im Auftrag von Betrieben, Institutionen und 
Projektgebern durchzuführende Veranstaltungen. Für diese Veranstaltungen werden die Gebühren 
von der Leitung der Volkshochschule unter Berücksichtigung der Kosten (beispielsweise für Personal, 
Sachkosten, Prüfungsgebühren), der Teilnehmendenzahlen und des öffentlichen Interesses 
festgelegt. Vorgaben, beispielsweise von Fördermittelgebern zur Gebührenhöhe, sind zu 
berücksichtigen. 
 
(5) Zusätzliche Gebühren entstehen bei für die Erreichung des Ziels der Veranstaltung im Sinne von   
§ 2 Abs. 2 der Satzung der Volkshochschule Havelland notwendig erhöhtem Material- oder 
Unterrichtsaufwand. Zusätzliche Gebühren können beispielsweise erhoben werden  
 
a) für Materialaufwand auf Grundlage des tatsächlichen Aufwands, 
 
b) für erhöhten Unterrichtsaufwand beim gleichzeitigen Einsatz mehrerer Lehrkräfte aus fachlichen 
Gründen (Teamteaching). Hierfür wird, abweichend von § 4 Abs. 3 dieser Satzung, in einer 
Veranstaltung im Sinne von § 2 Abs. 2 der Satzung der Volkshochschule Havelland eine Kerngebühr 
von 5,00 € je Unterrichtseinheit erhoben. 
 
§ 5 Gebührenfreie Veranstaltungen und Leistungen 
(1)  Gebührenfrei sind Veranstaltungen im Sinne von § 2 Abs. 2 der Satzung der Volkshochschule 
Havelland mit folgendem Profil: 
 
a) Veranstaltungen zum Erreichen schulischer Abschlüsse auf dem Zweiten Bildungsweg gemäß  
§ 114 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) 
 
b) Veranstaltungen zur sprachlichen Integration (Deutschkurse für Zuwandernde) nach Bundes-
Integrationskursverordnung (IntV) und landesgesetzlichen Regelungen 
 
c) Veranstaltungen der Elementarbildung, zum Beispiel in der Grundbildung und Alphabetisierung 
d) Einstufungstests außerhalb kostenpflichtiger Prüfungsformate, zum Beispiel im Rahmen der Kurs-
Einstufung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
 
e) Veranstaltungen von besonderem bildungs-, kultur-, sozial-, oder gesellschaftspolitischem 
Interesse gemäß § 2 Abs. 2 der Satzung der Volkshochschule Havelland.  
 
(2) Gebührenfrei sind auf Antrag von Teilnehmerinnen und Teilnehmern erteilte Teilnahme-
bescheinigungen an abgeschlossenen Veranstaltungen im Sinne von § 2 Abs. 2 der Satzung der 
Volkshochschule Havelland für die letzten zwei Semester. Sie enthalten keine Leistungsbewertung. 
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§ 6 Abmeldung von Veranstaltungen 
(1) Abmeldungen durch Angemeldete an zur Teilnahme bestätigten Veranstaltungen im Sinne von  
§ 2 Abs. 2 der Satzung der Volkshochschule Havelland bedürfen der schriftlichen oder elektronischen 
Form und sind an die Volkshochschule zu richten. 
 
(2) Erfolgt die Abmeldung bis spätestens eine Woche vor Beginn der Veranstaltung im Sinne von § 2 
Abs. 2 der Satzung der Volkshochschule Havelland, kann der Landkreis die Gebührenfestsetzung 
widerrufen. Vom Widerruf ausgenommen ist die Anmeldegebühr. 
 
(3) Für jede Abmeldung entsteht eine Abmeldegebühr in Höhe von 3,00 EUR. 
 
(4) Für Abmeldungen aus Veranstaltungen, die die Volkshochschule in Kooperation mit oder im 
Auftrag von Dritten durchführt, zum Beispiel Prüfungen, gelten die für diese Veranstaltungen 
maßgeblichen Vorschriften und Bedingungen der Abmeldung. 
 
§ 7 Erstattung von Gebühren 
(1)  Sind Angemeldete an der Teilnahme an Veranstaltungen im Sinne von § 2 Abs. 2 der Satzung der 
Volkshochschule Havelland aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, gehindert, kann der 
Landkreis festgesetzte Kerngebühren widerrufen und gezahlte Kerngebühren erstatten, und zwar mit 
folgenden Maßgaben: 
 
a)  wenn mindestens ein Viertel der vorgesehenen Unterrichtseinheiten abgesagt wird, je abgesagte 
Unterrichtseinheit 
 
b)  wenn bei mindestens einem Viertel der vorgesehenen Unterrichtseinheiten nachträgliche 
räumliche oder zeitliche Änderungen erforderlich werden, durch die es Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern unmöglich wird, an den im Veranstaltungsplan genannten Veranstaltungen teilnehmen 
zu können, je nicht in Anspruch genommener Unterrichtseinheit.  
 
c) wenn Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus wichtigen persönlichen Gründen an mindestens einem 
Viertel der vorgesehenen Unterrichtseinheiten nicht teilnehmen können, zum Beispiel bei Krankheit, 
Wohnortwechsel, geänderten Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen, je nicht in Anspruch 
genommener Unterrichtseinheit. 
 
§ 8 Nebenkosten 
Auf Veranstaltungen im Sinne von § 2 Abs. 2 der Satzung der Volkshochschule Havelland anfallende 
Nebenkosten, zum Beispiel für Bücher, Eintrittsgelder sowie sonstige Lehrmittel und Kosten, die nicht 
von Gebühren dieser Satzung umfasst sind, gehen zu Lasten der jeweiligen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.  
 
§ 9 Ermäßigung von Gebühren 
(1) Ermäßigungen werden auf Antrag nach Maßgabe der folgenden Absätze gewährt. Für Kinder und 
Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren wird der Altersnachweis hierfür anerkannt. 
 
(2) Ermäßigungen werden nur für nach Antragstellung fällig werdende Beträge berücksichtigt. 
Gebühren unter 10 EUR werden nicht ermäßigt. 
 
(3) Die Gebühr wird um 30 % ermäßigt für: 
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a) Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung ab 50 % 
 
b)  Personen, die den Jugend- oder den Bundesfreiwilligendienst ableisten 
 
c) Kinder, Jugendliche bis Vollendung des 16. Lebensjahres, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende 
und Studierende 
 
d) Leistungsberechtigte nach SGB II („Bürgergeld“) und nach SGB XII, Wohngeldempfänger und 
Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG sowie Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft eines 
Leistungsempfängers / einer Leistungsempfängerin. 
 
(4) Bei Zutreffen mehrerer Ermäßigungstatbestände wird keine mehrfache Ermäßigung erteilt.  
 
(5) Die vorstehenden Regelungen gelten nur für Kerngebühren gemäß § 4 Absatz 3 und Absatz 5 (b), 
nicht aber für die anderen Gebührenarten gemäß § 4 und nicht für die Nebenkosten nach § 8. 
 
§ 10 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.08.2025 in Kraft. Mit Ablauf des 31.07.2025 tritt die Gebührensatzung der 
Volkshochschule Havelland vom 23.12.2016 außer Kraft. 
 
 
 
Rathenow, 30. April 2025                                      
 
gez. 
Lewandowski 
Landrat 
 


